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6. Hauptstück 

Abschiebung, Duldung, Gebietsbeschränkung und Durchbeförderung 

Abschiebung 

§ 46. (1) Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine Ausweisung (§§ 61, 66 § 10 AsylG 2005) 
oder ein Aufenthaltsverbot durchsetzbar ist, sind von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im 
Auftrag der Behörde zur Ausreise zu verhalten (Abschiebung), wenn 

 1. die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder 
Sicherheit notwendig scheint, 

 2. sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht zeitgerecht nachgekommen sind, 

 3. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, sie würden ihrer Ausreiseverpflichtung nicht 
nachkommen, oder 

 4. sie einem Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot zuwider in das Bundesgebiet zurückgekehrt sind. 

(2) Verfügt der Fremde über kein Reisedokument und kann die Abschiebung nicht ohne ein solches 
durchgeführt werden, hat die Behörde bei der für ihn zuständigen ausländischen Behörde ein 
Ersatzreisedokument für die Abschiebung einzuholen oder ein Reisedokument für die Rückführung von 
Drittstaatsangehörigen auszustellen. § 97 Abs. 1 gilt. 

(2a) Die Behörde ist berechtigt, Personen, die in ihrem Amtsbereich ihren Aufenthalt haben und für die die 
Behörde ein Ersatzreisedokument bei der zuständigen ausländischen Behörde für die Abschiebung einzuholen 
hat, vorzuladen. Die Amtshandlung kann auch außerhalb des Amtsbereiches der zuständigen Behörde 
stattfinden. § 19 Abs. 2 bis 4 AVG gilt. 

(3) Die Behörde hat alle zur Durchführung der Abschiebung erforderlichen Veranlassungen unter 
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles (insbesondere Abs. 2 und 4) ehestmöglich zu treffen, 
insbesondere hat sie sich vor der Abschiebung eines unbegleiteten minderjährigen Fremden zu vergewissern, 
dass dieser einem Mitglied seiner Familie, einem offiziellen Vormund oder einer geeigneten 
Aufnahmeeinrichtung im Zielstaat übergeben werden kann. Amtshandlungen betreffend Fremde, deren 
faktischer Abschiebeschutz gemäß § 12a Abs. 2 AsylG 2005 aufgehoben wurde, sind prioritär zu führen. 

(4) Liegen bei Angehörigen (§ 72 StGB) die Voraussetzungen für die Abschiebung gleichzeitig vor, so hat 
die Behörde bei der Erteilung des Auftrages zur Abschiebung Maßnahmen anzuordnen, die im Rahmen der 
Durchführung sicherstellen, dass die Auswirkung auf das Familienleben dieser Fremden so gering wie möglich 
bleibt. 

(5) Die Abschiebung ist im Reisedokument des Fremden ersichtlich zu machen, sofern dadurch die 
Abschiebung nicht unzulässig oder unmöglich gemacht wird. Diese Eintragung ist auf Antrag des Betroffenen zu 
streichen, sofern deren Rechtswidrigkeit durch den unabhängigen Verwaltungssenat festgestellt worden ist. 
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(6) Abschiebungen sind systematisch zu überwachen. Nähere Bestimmungen über die Durchführung der 
Überwachung hat der Bundesminister für Inneres durch Verordnung festzulegen. 


